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Grünflächen

öffentliche Grünfläche
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Für nachrichtlich übernommene Einträge (z. B. Leitungstrassen, Katastergrundlagen) wird keine Gewähr übernommen.
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Fußweg/Radweg/Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 5. Bebauungsplanänderung
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(HQ extrem) überflutet wird
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Änderung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften
durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Gemeinderatssitzung
am XX.XX.XXXX nach § 2 Abs. 1 BauGB in
Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB sowie § 13a BauGB und Einleitung
des beschleunigten Verfahrens
ortsübliche Bekanntmachung der Änderung erfolgte am XX.XX.XXXX

Veröffentlichung des Planentwurfs im Internet einschließlich
Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats in der
Zeit vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX mit Gelegenheit zur Abgabe der
Stellungnahmen
ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet erfolgte
am XX.XX.XXXX

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a BauGB in Verbindung mit
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB
Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Veröffentlichung im
Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB sowie
§ 4 Abs. 2 BauGB und Benachrichtigung von der Veröffentlichung im
Internet mit Schreiben vom XX.XX.XXXX

Behandlung und Abwägung der eingegangenen Anregungen und
Beschluss der Satzung über die Bebauungsplanänderung mit örtlichen
Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
nach § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 74 LBO sowie § 4 GemO
durch den Gemeinderat in öffentlicher Gemeinderatssitzung
am XX.XX.XXXX
Oberwolfach,

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses
zeichnerischen Teils, die schriftlichen Fest-
setzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften
unter Beachtung des nebenstehenden Ver-
fahrens mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderats der Gemeinde
Oberwolfach übereinstimmen
Oberwolfach,

Die Bebauungsplanänderung mit örtlichen
Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB ist durch ortsübliche
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
nach § 10 Abs. 3 BauGB am
in Kraft getreten
Oberwolfach,

Die Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bau-
vorschriften zum BPL ist damit rechtsverbindlich.

3

Stern

Robbins

Bebauungsplan "Grünach"
in der Fassung der 5. Änderung

Deckblatt zum gemeinsamen
zeichnerischen Teil
des Bebauungsplans
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